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Formwechsel Eigenbetrieb / Anstalt des öffentlichen Rechts            

Sehr geehrter Herr Hurtenbach, 

Rechtseinschätzung zur Frage eines etwaigen Formwechsels des Eigenbetriebes zur Anstalt 

des öffentlichen Rechts übersenden. 

Der Eigenbetrieb des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landeskreises Ahrweiler, im nachfolgen-

den „AWB Ahrweiler“ genannt, untersucht im Rahmen einer internen Aufgabenkritik, ob die 

künftige Aufgabenwahrnehmung im Bereich der durch ihn wahrzunehmenden Pflichtaufgabe 

wie auch hinsichtlich etwaiger weiterer Aufgaben (z. B. im Bereich der regenerativen Ener-

gien) kosteneffizienter und personalschonender bewältigt werden kann, wenn diese Aufgaben 

anstelle in einem anliegend dürfen wir Ihnen unsere kommunalen Sondervermögen (Eigen-

betrieb) konzentriert in einer rechtlich selbstständigen Organisation - wie einer Anstalt des 

öffentlichen Rechts - zusammengeführt würden. 

Maßgebliche Gesichtspunkte zur Umsetzung solcher Ziele sind in vergleichbaren Fallkonstel-

lationen: 

− Finanzielle Loslösung von der haushaltsrechtlichen Bindung des Sondervermögens des 

Eigenbetriebes; 

− Ermöglichung gesellschaftsrechtlicher Beteiligungen an bestehenden oder neu zu grün-

denden privatrechtlich geführten oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen; 

− Optimierung der Aufgabenwahrnehmung und -verteilung; 

− bessere Spezialisierung der Mitarbeiter und damit qualitativ höherwertige Erledigung der 

Arbeiten; 
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 − bessere Vertretungsmöglichkeiten im Urlaubs- und Krankheitsfall; 

− Reduzierung des Umfangs der Beauftragung von externen Dienstleistern (z. B. Ing. Bü-

ros) durch den Einsatz eigener höherqualifizierter Mitarbeiter;  

− optimierter Einsatz von Hardware und Softwareprogrammen; 

− bessere Kontrolle und Überwachung von Fremdfirmen und von Baumaßnahmen; 

− Reduzierung der Lagerhaltungskosten; 

− Preisreduzierung durch Einkauf größerer Mengen; 

− langfristige Verbesserung des Bereitschaftsdienstes und Reduzierung dieser Personal-

kosten; 

− leichtere Erfüllung der Voraussetzungen und Anforderungen der Berufsgenossenschaften 

im Bereich von Einzelarbeitsplätzen.  

Ein etwaiger Formwechsel von einem Eigenbetrieb zu einer Anstalt des öffentlichen Rechts 

nach § 57 LKO i. V. m. §§ 86 a und b GemO bedarf einer Analyse nach § 92 GemO; daher soll 

in diesem Rahmen das Für und Wider eines Formwechsels betrachtet werden 

A Rechtsgrundlagen und Allgemeine Ausführungen (§ 92 Abs. 1 Satz 1 GemO) 

„Beabsichtigt die Gemeinde, ein wirtschaftliches Unternehmen oder eine Einrichtung im Sinne 

des § 85 Abs. 4 Satz 1 als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu errichten, 

so hat sie eine Analyse zu erstellen über die Vor- und Nachteile der öffentlichen und der 

privatrechtlichen Organisationsform im konkreten Einzelfall. 

Aus der Gesetzesbegründung ist hierzu zu entnehmen: 

„Mit den Regelungen des § 92 Abs. 1 GemO, wonach eine Analyse über die Vor- und 

Nachteile der öffentlichen und privatrechtlichen Organisationsformen im Einzelfall erstellt wer-

den muss, wird sichergestellt, dass eine umfassende Prüfung stattfindet, wenn die Ge-

meinde beabsichtigt, sich in privaten Rechtsformen zu betätigen“. 
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 „Im Rahmen der Analyse sind die organisatorischen, personalwirtschaftlichen, mitbestim-

mungs- und gleichstellungsrechtlichen sowie die wirtschaftlichen, finanziellen und steuerli-

chen Unterschiede und die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt und die Entgeltge-

staltung gegenüberzustellen“. 

Gemäß § 92 Abs. 2 Ziffer 5 GemO ist die Entscheidung der Gemeinde (hier des Landkreises) 

über die Errichtung, wesentliche Erweiterung oder Auflösung einer rechtsfähigen Anstalt des 

öffentlichen Rechts spätestens sechs Wochen vor ihrem Vollzug der Aufsichtsbehörde 

schriftlich anzuzeigen. 

Sofern der Anstalt die Dienstherrnfähigkeit übertragen werden soll, bedarf die Anstalt diesbe-

züglich zudem auch der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

In Erfüllung dieser Anforderung soll d ie  Erste l lung einer Analyse nach § 92 GemO als 

Grundlage der Beratung und Beschlussfassung der Gremien des Landkreises Ahrweiler die-

nen. 

B Analyse nach § 92 Abs.1 GemO 

Die in Erwägung gezogene Einrichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts hat, wie nach-

folgend dargestellt, folgende Auswirkungen. 

1.  Darstellung der Folgen der vorgesehenen Gestaltung 

§ 85 GemO räumt den Gemeinden (Landkreisen) das Recht ein, zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

wirtschaftliche Unternehmen und nichtwirtschaftliche Einrichtungen zu errichten. 

Der Eigenbetrieb ist als ursprünglich klassische Organisationsform für wirtschaftliche Unter-

nehmen der Kommunen rechtlich unselbständig. Diese Organisationsform kommt auch für 

nichtwirtschaftliche Unternehmen in Betracht. Im Gegensatz zum Regiebetrieb ist er organi-

satorisch und finanziell im Rahmen eines Sondervermögens weitgehend gegenüber der Kommu-

nalverwaltung verselbständigt. Ein Vorrang des Eigenbetriebs für wirtschaftliche Unternehmen 

ist in der GemO indes nicht enthalten, so dass die Gemeinden/Verbandsgemeinden/Land-

kreise aus den verschiedenen Rechtsformen des öffentlichen und des privaten Rechts die 

zur Erfüllung der örtlichen Verhältnisse geeignete Organisationsform in der Aufgabenerledi-

gung weitgehend frei wählen können. 
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 Nach § 86a GemO kann die Gemeinde (der Landkreis) wirtschaftliche Unternehmen - und da-

mit auch die Abfallwirtschaftsbetriebe - als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts er-

richten. 

2.  Die Organisationsform des Eigenbetriebs 

Die Organisationsstruktur eines Eigenbetriebs ist durch das Vorhandensein eigener Organe 

(der Werkleitung und des Werkausschusses) gekennzeichnet. Eine „gewisse“ finanzwirt-

schaftliche Eigenständigkeit zeigt sich in der eigenen Kassen- und Kreditwirtschaft, eigener 

kaufmännischer Buchführung, eigener Gewinn- und Verlustrechnung sowie einem eigenen 

- haushaltsrechtlich eigenständigen - Wirtschafts-, Erfolgs-, Stellen- und Finanzplan. Auch 

wenn ein relativ hohes Maß an Verselbständigung beim Eigenbetrieb festzustellen ist, er-

schwert die enge Verbindung zwischen dem Eigenbetrieb einerseits und der Verwaltung so-

wie den kommunalen Entscheidungsgremien andererseits häufig ein flexibles und zeitnahes 

Tätigwerden. 

Ein Eigenbetrieb ist mithin in starkem Maße rechtlich und faktisch in die kommunale Verwal-

tung eingebunden. So beschließt der Gemeinderat bzw. der Kreistag über alle Angelegen-

heiten, die ihm durch die GemO/LKO und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vorbe-

halten sind und nicht übertragen werden können, § 2 EigAnVO. 

Der Werkausschuss, der im Falle des AWB Ahrweiler ein Ausschuss des Kreistages ist, legt 

die allgemeinen Grundsätze für die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die 

Rechnungslegung des Eigenbetriebs fest, § 3 EigAnVO. 

Der Landrat/die Landrätin ist Dienstvorgesetzte(r) der Bediensteten des Eigenbetriebs und 

der Werkleitung. Er/Sie kann der Werkleitung Einzelweisungen erteilen, wenn sie zur Siche-

rung wichtiger Belange notwendig sind, § 6 EigAnVO. 

Die rechtliche Ausgestaltung bestimmt sich im Einzelnen nach § 86 GemO, der EigAnVO 

und der durch die Kommune beschlossenen Betriebssatzung. 

Diese Verzahnung beeinträchtigt indes häufig eine eigenverantwortliche unternehmensin-

terne Willensbildung, eine schnelle Entscheidungsfindung sowie die Flexibilität der Unter-

nehmensführung. Diese Nachteile beruhen auf gesetzlichen Vorgaben, die nicht durch 

abweichende Regelungen in der Betriebssatzung durchbrochen werden können. Insoweit 
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 bestehen kaum Optimierungsmöglichkeiten für den Eigenbetrieb. Auch ist bei einem Eigen-

betrieb eine Beteiligung Dritter (bspw. anderer Kommunen) nicht möglich. 

Ein maßgebliches Manko ist die Bedeutung des Eigenbetriebes als unselbständiges Sonder-

vermögen des kommunalen Haushaltes. Dies bedeutet, dass der Eigenbetrieb immer zwangs-

läufig das Schicksal seiner Trägerkörperschaft in finanziellen Maßgaben der Aufsichtsbehör-

den teilt. Eine die Trägerkörperschaft treffende Haushaltssperre gilt damit immer auch dem 

Eigenbetrieb, und zwar unabhängig davon, ob dieser ausgeglichenen Ergebnisse aufweisen 

kann. Dies erhält gerade in diesen Tagen angespannter kommunaler Haushalte eine beson-

dere Bedeutung; insoweit ist auf das Schreiben der Vizepräsidentin der ADD vom 11.05.2023 

sowie das diesem Schreiben beigefügte Schreiben des Staatsministers des MdI an die ADD 

vom 03.05.2023 und die Ausführungen des MdI, Stand: 02.05.2023, zum Thema Haushalt-

sausgleich und Kommunalaufsicht zu verwiesen (siehe Anlage 1). Die Kernaussagen lauten 

hier: „Legt die Gemeinde der Aufsichtsbehörde einen gesetz- oder rechtswidrigen Haushalt 

vor, hat die Kommunalaufsicht in einem ersten Schritt gegenüber der Gemeinde Be- denken 

wegen Rechtsverletzung zu erheben und gleichzeitig die Gemeinde bei angemessener Frist-

setzung für die Abgabe einer Stellungnahme anzuhören. Bei Nichtausräumung der erhobenen 

Rechtsbedenken durch die Gemeinde spricht die Kommunalaufsicht in einem zweiten Schritt 

eine Globalbeanstandung der Haushaltssatzung aus, versagt die beantragten Genehmigun-

gen und ordnet mit angemessener Fristsetzung den Beschluss einer rechtskonformen Haus-

haltssatzung an. Sofern die Gemeinde dem Verlangen der Aufsichtsbehörde nicht nach-

kommt, ergibt sich in einem dritten Schritt, dass die Gemeinde im Zweifel bis zum Ende des 

Haushaltsjahres in der vorläufigen Haushaltsführung bleibt (…) Ausnahmen vom Gebot des 

Haushaltsausgleichs sind in § 93 Abs. 4 GemO nicht vorgesehen. Allerdings entspricht es 

selbstredend der Lebenserfahrung, dass es unvorhersehbare, kaum steuerbare Situationen 

geben kann, in denen mi Haushaltsvollzug das Gebot des Haushaltsausgleichs nicht erfüllt 

werden kann (Naturkatastrophen, Großschadensereignisse usw.). In solchen Einzelfällen sind 

von der Aufsichtsbehörde gleichwohl strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Haushalts- 

und Finanzlage anzulegen.“   

Mit einem weiteren Rundschreiben vom 12.09.2023 hat der Staatsminister des MdI sodann 

Hinweise zum Thema „Aufsichtsbehörde und Kommunalaufsicht veröffentlicht. Danach sei 

eine Haushaltsgenehmigung trotz fehlendem Haushaltsausgleich individuell möglich. Prüf-

punkte bei der Schaffung von Transparenzen in den Soll-Ist-Vergleich seien die Mehrjährigkeit 

der Betrachtung, die Rückgriffsmöglichkeit auf Rücklagen und ein schrittweises Vorgehen 
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 beim Abbau des Defizits. Investitionen seien unter bestimmten strengen Voraussetzungen 

dennoch möglich (siehe Anlage 2). 

Diese Entwicklung antizipierend haben die Eigenbetriebe der größeren rheinland-pfälzischen 

Stadtwerke inzwischen allesamt den Formwechsel auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts 

vollzogen; diverse Landkreise sind dem für den Aufgabenbereich der Abfallwirtschaft eben-

falls gefolgt oder planen dies zeitnah umzusetzen. Der Investitionsbedarf im Bereich kommu-

naler Wirtschaftstätigkeit bedarf häufig der Aufnahme von Krediten, deren Genehmigung im 

Rahmen der gesamten Haushaltsgenehmigung dann versagt werden könnte. Die operative 

Handlungsfähigkeit der Betriebe bleibt mit dem Formwechsel erhalten. 

Ein weiteres Hindernis für eine zukunftsgerichtete Wirtschaftsführung des rechtlich unselb-

ständigen Eigenbetriebes ist üblicherweise die fehlende Möglichkeit, sich im Rahmen inter-

kommunaler Zusammenarbeit an anderen Organisationen zu beteiligen resp. solche Organi-

sationen mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften oder privaten Dritten zu begrün-

den.  

3.  Die Organisationsform der AöR 

Die gesetzliche Grundlage der AöR findet sich in den §§ 86a und 86b GemO und der 

EigAnVO. Die Organisationsform der AöR ist eine Mischform zwischen einem Eigenbetrieb 

und der GmbH. 

Die Anstaltsform ermöglicht auch eine Beteiligung anderer Kommunen sowie die selbstän-

dige Beteiligung an anderen Organisationen (öffentlich- oder privatrechtlicher Natur). Insoweit 

können nach § 14a KomZG kommunale Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung 

bestimmter öffentlicher Aufgaben wirtschaftliche Unternehmen sowie nichtwirtschaftliche Ein-

richtungen als rechtsfähige Anstalten unter ihrer gemeinsamen Trägerschaft führen; gleicher-

maßen ist die Beteiligung an Gesellschaften des Privatrechts möglich. 

Die AöR bleibt im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben dabei nach wie vor Teil der kom-

munalen Organisation.  

Die Organe der AöR sind zum einen der Vorstand und zum anderen der Verwaltungsrat. Der 

Vorstand führt die Geschäfte der AöR in eigener Verantwortung. Der Verwaltungsrat ist so-

wohl Aufsichts- und Kontrollorgan als auch Verwaltungsorgan der AöR. 
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 Der Verwaltungsrat entscheidet in den durch die Satzung bestimmten Angelegenheiten und 

überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. Die Satzung kann insofern bestimmen, 

dass bei Entscheidungen der Organe der Anstalt von grundsätzlicher Bedeutung auch die 

Zustimmung des Verbandsgemeinderates erforderlich ist.  

Nach ihrer Organisationsstruktur gestattet die Anstalt des öffentlichen Rechts damit einer-

seits betriebswirtschaftlich sinnvolles Handeln, lässt aber andererseits den Einfluss ihrer kom-

munalen Träger in allen wesentlichen Angelegenheiten zu. 

Anders als beim Eigenbetrieb besteht aber grundsätzlich keine Organzuständigkeit des Kreis-

tages, so dass die Betriebsführung - je nach Ausgestaltung der Satzung - rechtlich und tat-

sächlich in geringerem Maße in die Verwaltung eingebunden ist. Die AöR ist in diesem Zu-

sammenhang zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erfüllung der ihr über-

tragenen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Sie darf sich im Rahmen ihrer 

Aufgaben und der gesetzlichen Vorschriften anderer Unternehmen bedienen und sich an ähn-

lichen oder anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder erwerben. Ferner ist in der 

Satzung regelbar, dass die Anstalt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur 

Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe mit anderen Kommunen und kommunalen Zu-

sammenschlüssen zusammenarbeiten kann. 

Hinsichtlich des Kriteriums der organisatorischen Unterschiede zwischen der Gründung einer 

AöR und anderen Organisationsformen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sich die 

Eigenständigkeit des zu gründenden Unternehmens in dem Umfang der Aufgabenübertra-

gung und in der Eigenverantwortlichkeit der Leitungsorgane widerspiegelt. Zu beurteilen ist in 

diesem Zusammenhang aber auch, ob die Organisation des Unternehmens an die Bedürf-

nisse der Kommunen angepasst werden kann, d. h. inwieweit die Befugnisse der jeweiligen 

Organe individuell gestaltet werden können und welche Möglichkeiten der Einflussnahme und 

Kontrolle durch die Kommunen bestehen. Vor dem Hintergrund der sehr komplexen Zukunfts-

anforderungen der vorstehend genannten Aufgabenfelder ist auch die Möglichkeit, Koopera-

tionen mit Dritten einzugehen, vorliegend von besonderem Interesse.  
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 a) Aufgabenübertragung 

Auf die AöR als eigenständige juristische Person können alle relevanten Aufgaben übertragen 

werden. Gleichzeitig eröffnet die Gründung einer AöR dem Anstaltsträger Landkreis die Mög-

lichkeit, nach § 86a Abs. 3 GemO unter Abänderung der Anstaltssatzung weitere Aufgaben 

übertragen zu können. 

b) Eigenverantwortlichkeit 

Zentrale Organe der Anstalt des öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungs-

rat.  

Der Vorstand führt die Geschäfte der AöR in eigener Verantwortung und vertritt diese gericht-

lich und außergerichtlich im Rechtsverkehr; er wird durch den Verwaltungsrat kontrolliert. 

Der Verwaltungsrat ist Aufsichts-, Kontroll- und Verwaltungsorgan der AöR. Er besteht aus 

dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und den übrigen stimmberechtigten 

Mitgliedern. Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Verwaltungsrat bestimmen sich 

nach § 86b Abs. 3 Sätze 3 bis 5 GemO. Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß der Satzung 

insbesondere über die Bestellung des Vorstandes, den Wirtschaftsplan, die Feststellung des 

Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung. Außerdem benötigt der Vorstand die vor-

herige Zustimmung des Verwaltungsrates insbesondere zu der Vornahme von Grundstücks-

geschäften, der Festsetzung allgemeiner Bedingungen für Lieferungen und Leistungen, bei 

erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben, sofern im Einzelfall die festge-

setzten Wertgrenzen überschritten werden. Die Organe der Anstalt entscheiden folglich in 

eigener Verantwortung, so dass bei der AöR der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit mithin 

umfassend umgesetzt ist. 

Zur Einbindung und Aufrechterhaltung der kommunalpolitischen Entscheidungsgewalt des 

Kreistages ist es möglich, besondere Entscheidungen von der Zustimmung (zuvor oder nach-

träglich) des Kreistages abhängig zu machen. Exemplarisch sind hier Entscheidungen über   

die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes, zur Änderung der Abfallgebührensatzung, 

insb. des Entgeltsystems resp. der Höhe der Entgelte zu nennen. Dies Zustimmungsvorbe-

halten finden Eingang in die Satzung der AöR und sind zwingend zu beachten; die Satzungen 

der rheinland-pfälzischen Anstalten kennen fast ausnahmslos solche Sicherungselemente. 
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 4. Personalwirtschaftliche Unterschiede 

Das in den Aufgabengebieten des Eigenbetriebs bei dem Landkreis beschäftigte Personal 

kann und sollte bei einer Gründung auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übergeleitet wer-

den. Hierfür wären zeitnah Überleitungsverträge zu fertigen; die Personalräte und Gewerk-

schaften sind frühzeitig zu beteiligen. Zwischen AöR und Landkreis als Arbeitgeber bestehen 

keine besonderen Unterschiede. Die Arbeitsverträge der beim Eigenbetrieb AWB Ahrweiler 

des Landkreises Ahrweiler angestellten Beschäftigten würden mithin im Rahmen eines Perso-

nalüberleitungsvertrages auf die neu zu gründende AöR übergehen. Dieser sollte ausdrücklich 

regeln, dass den von der AöR übernommenen Beschäftigten durch den Beschäftigungsüber-

gang auf die AöR keine Rechtsnachteile entstehen und ihre Besitzstände gewahrt bleiben; 

zudem sind Rückkehroptionen und Bewerbungssicherungen (auf interne Ausschreibungen) 

regelbar. Die AöR tritt hiernach in alle geltenden Arbeits- und Dienstvereinbarungen sowie alle 

einseitigen Regelungen der zugunsten der übernommenen Beschäftigten ein und gewährt 

auch in Zukunft alle bisherigen freiwilligen Leistungen. Wenn der AöR Dienstherrenfähigkeit 

verliehen werden soll, würden die zum Landkreis gehörenden Beamte nach §§ 17, 18 BRRG 

zur AöR abgeordnet oder versetzt werden. Die AöR würde außerdem in die Zusatzversor-

gungskasse eintreten, um eine lückenlose Pflichtversicherung der Beschäftigten zu gewähr-

leisten. Insgesamt ergeben sich durch die Umstrukturierung damit keine wesentlichen perso-

nalwirtschaftlichen Unterschiede. 

5. Mitbestimmungs- und gleichstellungsrechtliche Unterschiede 

Die Anstalt unterliegt dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) und dem Landes-

gleichstellungsgesetz (LGG). Die Mitarbeitervertretung im Verwaltungsrat der Anstalt wird von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anstalt in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 

Mitglieder des Vorstandes sind nicht wählbar. Das Nähere über die Wahlberechtigung, die 

Wählbarkeit, die Stimmabgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und das Weitere für die 

Wahl der Mitarbeitervertretung wird durch Satzung geregelt (§ 86b Abs. 3 Sätze 7 und 8 

GemO). Damit sind organisatorische, personalwirtschaftliche, mitbestimmungsrechtliche so-

wie gleichstellungsrechtliche Besonderheiten über die vorgenannten einschlägigen Rechts-

vorschriften auch bei der Anstalt zu berücksichtigen. 
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 6.  Steuerliche, finanzielle und wirtschaftliche Unterschiede 

6.1 Steuerliche Auswirkungen 

Ertrags- und umsatzsteuerrechtlich bestehen zwischen dem bisherigen Eigenbetrieb und der 

AöR keine Unterschiede. Letztere ist grundsätzlich auch nur dann steuerpflichtig, soweit sie 

einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG, § 2 Abs. 3 UStG). 

Im Bereich der Abfallwirtschaft nehmen die Betriebe bereits heute steuerpflichtige Tätigkeiten 

wahr. Hierzu gehört die Vermarktung von Wertstoffen aller Art, als auch die Erbringung von 

Aufgaben gegenüber den Dualen Systemen und der Energiewirtschaft. Damit entstünde bei 

der AöR für letztere Aufgaben ebenfalls ein BgA. Die entsprechende Tätigkeit wäre wie bisher 

auch steuerpflichtig. Für die originäre Aufgabe der Abfallwirtschaft entsteht diesbezüglich nach 

wie vor kein BgA, da es sich insoweit um eine hoheitliche Tätigkeit handelt. Dabei ist auch der 

Übergang des zivilrechtlichen Eigentums an den für die Abfallbeseitigung genutzten Grund-

stücken auf die AöR grunderwerbsteuerfrei nach § 4 Abs. 1 GrEStG, da öffentlich-rechtliche 

Aufgaben auf die AöR übergingen und die Grundstücke des Abfallbetriebes bei der AöR kei-

nem BgA, sondern hoheitlichen Aufgaben dienten. 

Die Anstalt ist nach § 2 Abs. 3 UStG auch nur im Rahmen ihrer BgA unternehmerisch tätig; 

nur insoweit ist sie Unternehmerin im Sinne des UStG. Leistungen der Anstalt sind daher nicht 

umsatzsteuerpflichtig, soweit sie Tätigkeiten betreffen, die ihr im Rahmen ihrer hoheitlichen 

Tätigkeit obliegen. Die Abfallbeseitigung ist grundsätzlich als hoheitlich anzusehen.  

Wertstoffmarketing, Aufgabenerledigung für die Dualen Systeme, sowie die Energiewirtschaft 

sind dagegen unternehmerische Tätigkeiten und unterliegt damit der Umsatzsteuer. 

6.2 Wirtschaftliche Unterschiede  

a) Strukturelle Vorteile 

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts verfügt aufgrund der eigenen Rechtspersönlichkeit über 

eine größere Selbstständigkeit als ein Regie- und Eigenbetrieb. Dadurch wird eine betriebs-

wirtschaftlich effizientere Führung der wirtschaftlichen Aktivitäten ermöglicht. Auch die unter-

nehmerisch geprägten Entscheidungsprozesse und Arbeitsabläufe erlauben es dem Vorstand 

der AöR, kurzfristig auf wirtschaftliche Veränderungen, geänderte Normen und Anforderungen 

des Gesetzgebers zu reagieren, Schwachstellen zu analysieren und abzustellen. Es besteht 
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 prinzipiell weiterhin die Möglichkeit, in allen betrieblichen Bereichen moderne Führungstech-

niken, wie z. B. ein Controlling / Risikomanagement oder Informationsmanagement einzufüh-

ren, das Delegationsprinzip zu erweitern und letztlich die Art der Aufbau-, Ablauf- und Füh-

rungsorganisation umfassend und eigenständig zu überprüfen. Der Haushalt der AöR ist un-

abhängig vom Haushalt des Landkreises, so dass Investitionen auch bereits Anfang des je-

weiligen Jahres möglich sind; etwaige Restriktionen in der Haushaltsführung der Trägerkör-

perschaft (z. B. Haushaltssperre), die einen Eigenbetrieb betreffen würde, sind für die AöR 

ohne Bedeutung. 

Durch die fortschreitende Liberalisierung und Privatisierungsdebatte auf dem Entsorgungs-

marktes – insbesondere die steigenden Anforderungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft - 

wird die Notwendigkeit einer kosteneffizienten Gestellung von kommunalen Dienstleistungen 

und Aufgabenerledigung nochmals deutlich fokussiert. Um in dem Wettstreit mit privaten An-

bietern um Marktanteile bestehen zu können, muss die öffentliche Hand auf gleichem wirt-

schaftlichem Niveau wie die Konkurrenz tätig sein. Dazu gehören Unternehmensstrukturen, 

die es erlauben, wie konkurrierende Anbieter am Markt schnell und unkompliziert auf sich ver-

ändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Die AöR bietet solche flexible Unterneh-

mensstrukturen unter Berücksichtigung der Eigenheiten kommunaler Betriebe. Es ist insofern 

von großem Vorteil, dass der AöR nach § 86a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Gemeinde-

ordnung auch hoheitliche Aufgaben übertragen werden können. 

b) In-House-Vergabe 

Es besteht seitens der Trägerkomme die Möglichkeit, wirtschaftliche Aufträge – wie z. B. die 

Erfassung und Beseitigung von Flutabfällen aus Katastrophenfällen ohne Umschweife und 

schnell an eine AöR zu vergeben. Vergaberechtliche Risiken sind aufgrund der In-House-Fä-

higkeit einer AöR stark minimiert. 

Die Voraussetzungen für eine vergabefreie In-House-Vergabe sind im Verhältnis zwischen 

dem Landkreis und der zu gründenden „AöR“ erfüllt: 

− Der Landkreis ist öffentlicher Auftraggeber i. S. d. § 99 Nr. 1 GWB und alleiniger Träger 

der kommunalen Anstalt. Die „AöR“ würde ausschließlich für ihren Anstaltsträger tätig. 

− Bei der Ausgestaltung der Anstaltssatzung ist zudem sichergestellt, dass dem Landkreis 

ein ausreichender Einfluss und eine ausreichende Kontrolle im Hinblick auf die wesentli-

chen Entscheidungen der zu gründenden kommunalen Anstalt eingeräumt wird.  
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 In solchen Fällen kann eine AöR – anders als ein Eigenbetrieb – die Aufwendungen außerhalb 

seines Gebührenhaushalts refinanzieren und erleidet sodann weder ein Rechtsrisiko für den 

Gebührenhaushalt noch ein Finanzrisiko für den Jahresabschluss. Vor allem angesichts der 

Erkenntnisse nach der Flutkatastrophe im Ahrtal könnte der Arbeitseinsatz des Personals so-

mit überhaupt kostendeckend refinanziert werden. Als Eigenbetrieb ist dies nicht möglich. 

c) Synergieeffekte 

Die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts bietet die Möglichkeit, Aufgaben aus ver-

schiedenen wirtschaftlichen und hoheitlichen Bereichen ohne steuerliche Nachteile in einer 

Rechtsform zu bündeln. Durch den Übergang des Personals – auch in der Stellung des Vor-

standes der AöR - und die damit verbundene Führung des operativen Geschäfts wird beste-

hendes Wissen im kaufmännischen und technischen Bereich genutzt. 

Unzweifelhaft ist die AöR als öffentlicher Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerledigung an die 

gesetzlichen Vorgaben - auch des Vergaberechts - gebunden. Der Vorteil der AöR liegt jedoch 

im Wesentlichen in ihrer strukturellen Flexibilität. Die Ausgestaltungsfreiheit, die dem Anstalts-

träger bei Gründung der AöR verbleibt, um die Anstalt seinen jeweiligen Bedürfnissen anzu-

passen, bietet dabei z. B. einen erheblichen Vorteil gegenüber den bezüglich ihrer Struktur 

weitgehend bundesrechtlich festgelegten Rechtsformen der Eigengesellschaften. 

7.  Auswirkungen auf Entgelte 

Besondere Auswirkungen auf Entgelte sind nicht gegeben. Auch die „AöR“ ist an die Einnah-

mebeschaffungsgrundsätze und Kalkulationsvorgaben des KAG gebunden. 

8.  Auswirkungen auf die Haushalte des Anstaltsträgers Landkreis 

Negative Auswirkungen auf die Haushalte des Anstaltsträgers sind nicht gegeben. Aufwen-

dungen der AöR werden durch die Entgelte für die Abfallbeseitigung sowie durch Einnahmen 

des Wertstoffmarketings resp. aus den Engagements im Bereich regenerativer Energien fi-

nanziert. Die Anstalt wird zudem nach den Vorgaben der Eigenbetriebs- und Anstaltsverord-

nung (EigAnVO) geführt. Sie erstellt in Vollzug der rechtlichen Vorgaben insbesondere einen 

Wirtschaftsplan und eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Soweit das Anlagevermö-

gen von dem Landkreis vollständig auf die Anstalt übertragen werden soll, sind die Vermö-

gensanteile doppisch sodann über die Beteiligungen des Landkreises zu werten. 
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 9.  Ergebnis und Zusammenfassung 

Durch die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit der vorgenannten Aufgabenstel-

lung ergeben sich für die kommunale Gebietskörperschaft keine Nachteile aus organisatori-

scher, personalwirtschaftlicher, mitbestimmungsrechtlicher sowie gleichstellungsrechtlicher 

Sicht. Die Gründung der Anstalt bietet vielmehr eindeutige wirtschaftliche, organisatorische 

und finanzielle Vorteile. 

− Die Anstalt bietet durch die Möglichkeit der umfassenden Aufgabenübertragung durch Re-

gelung in der Anstaltssatzung hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Dies gilt auch für die 

Übertragung der Aufgaben in Vollzug des Anstaltszweckes des AWB Ahrweiler. 

− Die Gestaltungs- und Steuerungsfunktion seitens des Kommunalparlamentes ist durch die 

Regelung der Anstaltssatzung nachhaltig gewährleistet; besondere Bedarfe können unter 

einen Zustimmungsvorbehalt gestellt werden. Gleichwohl bietet die Anstalt im Rahmen 

ihrer Vorstandsverfassung für das operative Geschäft ausreichend Spielraum für den Vor-

stand. 

− Investitionen können unter den kommunalen Sonderbedingungen für Kredite (Kommunal-

kredit) finanziert werden. Für die Anstalt gilt die Gewährträgerhaftung (§ 86a Abs. 4 

GemO). 

− Steuerliche Optimierung ist bei der Rechtsform Anstalt gegeben, da hoheitliche und ggfs. 

fiskalische Aufgaben übertragen werden können. 

− Die Anstalt wird wie die Eigenbetriebe nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 

geführt. 

Zusammengefasst ergeben sich generell folgende Vorteile der Anstalt des öffentlichen Rechts 

im Vergleich zu anderen Rechtsformen: 

− Es besteht eine organisatorische und vor allem rechtliche Selbstständigkeit;  

− AöR bleibt unabhängig von etwaigen haushaltsrechtlichen Restriktionen (bisher Abhän-

gigkeit des Sondervermögens vom kommunalen Haushalt); 

− die Aufgabenerledigung erfolgt ungeachtet verwaltungsspezifischer Besonderheiten auf 

der Grundlage wirtschaftlicher Erwägungen; 
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 − der Landkreis kann einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhängen-

den Aufgaben zur selbstständigen eigenverantwortlichen Erfüllung durch die AöR ganz 

oder teilweise übertragen; 

− durch die Aufgabenbündelung werden die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten erhal-

ten (Verrechnung von Gewinnen und Verlusten bei wirtschaftlichen Tätigkeiten, ohne Aus-

lösen einer Steuerpflicht bei den hoheitlichen Aufgaben); durch die Gestaltung der An-

staltssatzung wird die Gestaltungs- und Steuerungsfunktion seitens des Kommunalparla-

mentes gewährleistet. 

 

 

(Meiborg) 

Geschäftsführer 
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Vorbemerkung 

 

Aufgrund der positiven Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

der Kommunen, des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 1. Januar 

2023, der beabsichtigten Übernahme von kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang 

von 3 Mrd. Euro im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in 

Rheinland-Pfalz (PEK-RP) und vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz (VGH) hat das Ministerium des Innern und 

für Sport im Mai 2023 Ausführungs- und Anwendungshinweise für die 

Kommunalaufsichten veröffentlicht. 

 

Sachstand 

 

Inzwischen sind die Verfahren zum Erlass der jeweiligen Haushaltssatzungen für das 

Jahr 2023 weitestgehend abgeschlossen, und es liegen erste Erfahrungen über den 

Umgang und die Ergebnisse zu den Ausführungen zum Thema „Haushaltsausgleich 

und Kommunalaufsicht“ vom 2. Mai 2023 vor. 

 

Zum August 2023 waren im Aufsichtsbereich der Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion Rheinland-Pfalz (ADD) 

 

 die Haushalte bei elf von zwölf kreisfreien Städte ausgeglichen, wobei die 

Landeshauptstadt Mainz deshalb als ausgeglichen gilt, weil sie aufgrund hoher 

Einnahmen im Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2023 eine hohe Finanzausgleichumlage 

zahlen muss, die sie aus zuvor gebildeten Zahlungsmittelbeständen decken kann, 

 

 die Haushalte bei allen acht großen kreisangehörigen Städten ausgeglichen, wobei 

die Stadt Ingelheim am Rhein deshalb als ausgeglichen gilt, weil sie aufgrund hoher 

Einnahmen im Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2023 eine hohe Finanzausgleichumlage 

zahlen muss, die sie aus zuvor gebildeten Zahlungsmittelbeständen decken kann 

und 

 

 die Haushalte bei 21 von 24 Landkreisen ausgeglichen, wobei ein Landkreis nur 

einen geringen Fehlbetrag veranschlagt hat. 
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Die Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinden und die verbandsfreien Gemeinden (mit 

Ausnahme der großen kreisangehörigen Städte) unterliegen der Kommunalaufsicht 

der Kreise. Diese haben daher den unmittelbaren Überblick, wie sich die 

Haushaltssituation auf Gemeindeebene im Einzelnen darstellt. Einer Mitteilung des 

Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom August 2023 war zu entnehmen, 

dass sich 212 Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung befinden. Wenn 

umgekehrt sich die restlichen der 2.260 Ortsgemeinden nicht in der vorläufigen 

Haushaltsführung befinden, sondern ihre Haushalte, gegebenenfalls mit Auflagen, 

vollziehen können, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Vollständigkeitshalber sei 

angemerkt, dass dem Gemeinde- und Städtebund die Angaben von rund 100 

Gemeinden noch gefehlt hatten. Um einen vollständig belastbaren Überblick zu 

bekommen, wird das Land eine Erhebung bei den Aufsichtsbehörden durchführen. 

 

Hinter diesen insgesamt positiven Ergebnissen stecken sicherlich in nahezu allen 

Fällen intensive kommunalpolitische Diskussionen und Prozesse sowie viele Kontakte 

und Gespräche mit der Aufsichtsbehörde, die letztlich zu zielführenden Ergebnissen 

beigetragen haben. 

 

Bei Betrachtung der Erfahrungen und Ergebnisse wird aber auch deutlich, dass die 

finanzielle Situation im Flächenland Rheinland-Pfalz und bei seinen über 2.300 

Gemeinden durchaus unterschiedlich ist. Die vom Land ergriffenen Maßnahmen zur 

besseren und bedarfsorientierten finanziellen Ausstattung der Kommunen (Erhöhung 

der KFA-Mittel in 2023 um über 350 Mio. Euro im Vergleich zu 2022; auch 2024 werden 

die Zuweisungen an die Kommunen aus dem KFA um 225 Mio. Euro über der 

Finanzausgleichsmasse 2022 liegen) und der angekündigten Entlastung der 

Kommunen durch Übernahme der Liquiditätskredite in Höhe von 3 Mrd. Euro erfordern 

jedoch auch, dass die Haushaltsdisziplin eingehalten wird und dies notfalls auch durch 

die Kommunalaufsicht durchgesetzt wird. 

 

Ein Haushaltsausgleich ist jedoch kein Selbstzweck und muss immer mit Augenmaß 

und Blick auf die individuelle Situation der Kommune erfolgen. Hier gibt und gab es 

erkennbare Unterschiede bei der Handhabung durch die Aufsichtsbehörden. Die 

nachfolgenden Ausführungen ergänzen und aktualisieren die Hinweise vom Mai 2023. 
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Ausblick auf 2024 

 

Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot ist weiterhin die Sicherung der stetigen 

Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem 

voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite 

vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem 

Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten 

Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden 

haushaltrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes 

„Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. 

 

Die Kommunalaufsichten haben auf allen Ebenen sehr genau hinzuschauen, wenn 

von den Kommunen Haushalte vorgelegt werden, in denen weitere Schulden 

vorgesehen sind. Dies ist nicht allein eine Position des Ministeriums des Innern: sowohl 

der Verfassungsgerichtshof als auch der Rechnungshof haben in der Vergangenheit 

darauf hingewiesen, dass auch die Kommunen die Einnahmequellen, die sie haben, 

auszuschöpfen haben. 

 

Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, dass Kommunen verschiedene Möglichkeiten 

haben, Einnahmen (perspektivisch) zu erhöhen: dies kann beispielsweise auch über 

die Verpachtung von Gemeindeflächen, die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die 

Installation von Windkraftanlagen oder durch interkommunale Zusammenarbeit 

erfolgen. Wenn sämtliche andere Einnahmequellen ausgeschöpft sind, muss auch auf 

Gemeindeebene eine Erhöhung von Steuern und Gebühren in Betracht kommen. 

 

Den Verantwortlichen auf allen Ebenen ist sehr bewusst, dass die Erhöhung von 

Steuern und Gebühren eine Belastung für Bürgerinnen und Bürger darstellt, ganz 

besonders in einer Situation, in der Preissteigerungen in sämtlichen Lebensbereichen 

spürbar sind. Entscheidungen dieser Art sind für die politisch Verantwortlichen vor Ort 

oftmals belastend, und es ist aufwendig, Hintergründe zu erklären und um 

Unterstützung zu werben. 

 

Gleichzeitig gilt aber auch, dass alle staatlichen Stellen die gestiegenen Kosten spüren 

und in der Verantwortung sind, die Qualität der öffentlichen Infrastruktur zu sichern. 

Egal ob es sich um die Trinkwasserversorgung, Baumaßnahmen, den Nahverkehr 
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oder die Kindertagesstätten und Schulen handelt: alle diese Angebote kosten Geld 

und sie kosten in Zeiten gestiegener Preise auch für Land und Kommunen mehr Geld. 

Es ist daher im Umkehrschluss richtig, dass alle einen Anteil an den gestiegenen 

Kosten tragen, denn auch in Zukunft muss eine gute und verlässliche öffentliche 

Infrastruktur für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen funktionieren.  

 

Weiterhin ist explizit auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. 

Diese muss insbesondere vor dem Hintergrund der Erreichung des beschriebenen 

Oberziels weiter verstärkt werden. Insbesondere die Kenntnisse der Kreisverwaltung 

als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung zu örtlichen Besonderheiten 

sind unerlässlich, wenn es darum geht, die Aufsicht so zu führen, dass die 

Entschlusskraft und die Verantwortungsfreude der Gemeindeorgane gefördert und 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

Eine Tätigkeit der Kommunalaufsicht mit Augenmaß bedeutet auch, keinen 

„mechanischen“ Vollzug des Gebotes des Haushaltsausgleichs zu betreiben. 

Beispielsweise hilft eine Rechnung, bei der ein Fehlbetrag allein durch die Erhöhung 

der Realsteuer-Hebesätze ausgeglichen werden soll, nicht immer weiter, sondern 

kann zu utopischen Werten im deutlich vierstelligen Bereich führen. In solchen 

Situationen sind andere Lösungen erforderlich.  

 

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass ein Haushaltsdefizit nicht schon deshalb 

unabweisbar ist, weil sich eine Kommune für vom Land unterfinanziert hält. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss die Kommune alles 

unternehmen, um ihr Defizit zu verringern.1 Wörtlich führte das Gericht 2015 in einer 

Urteilsbegründung aus: "Seiner gesetzlichen Pflicht zur Minimierung des 

Haushaltsdefizits kann sich der klagende Kreis auch nicht durch Verweis auf eine 

seiner Auffassung nach unzureichende Finanzierung durch das beklagte Land 

entziehen. Solange es ihm möglich ist, Maßnahmen zur Haushaltssanierung zu 

ergreifen, ist es aus Sicht der Garantie der Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG 

nicht zu beanstanden, wenn er landesrechtlich zu entsprechendem Handeln 

verpflichtet ist." Übertragen auf Gemeinden sind insofern beispielsweise hohe 

Hebesätze zumutbar, selbst wenn dadurch ein Defizit nicht vollständig vermieden wird. 

                                            
1 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Juni 2015, BVerwG 10 C 13.14, Randnummer 25. 
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Hierbei handelt es sich nicht um eine Sichtweise der obersten Aufsichtsbehörde, 

sondern um höchstrichterliche Rechtsprechung. 

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Ermächtigung der Verwaltung zur Verursachung 

von Aufwendung bzw. der Leistung von Ausgaben durch den Satzgeber erfolgt und 

zwar mit einem Haushaltsplan. Es liegt in der Natur der Sache, dass Verwaltungen zu 

Beginn des Jahres regelmäßig vorsichtig, also mit hohen Aufwendungen bzw. 

Auszahlungen planen. Dies ermöglicht der Verwaltung ein flexibles Handeln im 

Rahmen des Haushaltsvollzugs. Auch die kommunale Praxis in Rheinland-Pfalz zeigt, 

dass am Jahresende häufig positivere Abschlüsse erzielt werden.  

Die Aufsichtsbehörde hat deshalb auch die Aufgabe, sich mit einer Mehrjahressicht 

Transparenz zum Plan-Ist-Vergleich zu verschaffen und es ist ratsam, solche 

Vergleiche auch für die Investitionstätigkeit bzw. aufgenommene Investitionskredite 

anzustellen und bei der Beurteilung eines unausgeglichenen Haushaltsplans 

entsprechend zu berücksichtigen. 

 

a) Mehrjahresbetrachtung  

Bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs durch die Aufsichtsbehörde steht zwar 

die Betrachtung des Haushaltsjahres im Zentrum, für das in der Haushaltssatzung 

Festsetzungen getroffen werden; das bedeutet aber nicht, dass Mehrjahres-

betrachtungen ausgeschlossen sind. 

 Es wäre nicht sachgerecht, einen ausgeglichenen Haushalt nur deshalb zu 

beanstanden, weil die Planungsdaten mindestens für eins der Haushaltsfolgejahre 

einen unausgeglichenen Haushalt darstellen. 

 Wenn im Zeitablauf vom Haushaltsvorvorjahr bis zum dritten Haushaltsfolgejahr 

Schwankungen um einen ausgeglichenen Haushalt erfolgen, d. h. der Haushalt im 

Haushaltsjahr unausgeglichen ist, hat die Aufsichtsbehörde zu beurteilen, ob sich 

in einer Mehrjahresbetrachtung bei realistischer Betrachtung ein Ausgleich ergibt. 

Hierzu sollten insbesondere auch die Ist-Ergebnisse der Vorjahre herangezogen 

werden. 
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 Eine realistische Beurteilung durch die Aufsichtsbehörde ist auch erforderlich, 

wenn eine Kommune in einer Mehrjahresbetrachtung bevorstehende 

Einnahmemöglichkeiten darstellt, etwa bei zusätzlichen Einnahmen aus neuen 

Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen oder gemeinsamen Gewerbegebieten oder 

auch bevorstehenden Einsparungen aus einer interkommunalen Zusammenarbeit. 

 

b) Einsatz von greifbaren Rücklagen 

Eine besondere Form einer Mehrjahresbetrachtung ist möglich, wenn bei einem 

unausgeglichenen Haushalt auf greifbare Rücklagen (liquide oder zumindest sehr 

liquiditätsnahe Vermögensgegenstände) zurückgegriffen werden kann, um zumindest 

einen rechnerischen Ausgleich darstellen zu können. Die liquiden oder liquiditätsnahen 

Vermögensgegenstände stammen aus Überschüssen in Vorjahren, sodass sich hier 

eine Mehrjahresbetrachtung automatisch ergibt. 

 

c) Schrittweises Vorgehen der Kommune 

Um zumindest mittelfristig einen Haushaltausgleich zu erreichen, kann die Kommune 

mit der Kommunalaufsicht grundsätzlich auch ein mehrjähriges, schrittweises 

Vorgehen vereinbaren, allerdings unter der Voraussetzung, dass die während des 

schrittweises Vorgehens in den ersten Jahren verbleibende Defizite in den Folgejahren 

wieder ausgeglichen werden. Ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn 

Jahren ist Grundlage einer solchen Haushaltsaufstellung. 

 

Investitionen  

 

a) Investitionen während der vorläufigen Haushaltsführung 

Kommunen, die sich gemäß § 99 Gemeindeordnung (GemO) in der vorläufigen 

Haushaltsführung befinden, werden auf § 99 Abs. 1 Nr. 1 GemO hingewiesen. Gemäß 

dem 1. Halbsatz dieser Bestimmung darf die Gemeinde Auszahlungen leisten, zu 

deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger 

Aufgaben unaufschiebbar sind. Hierunter dürften u. a. bestimmte Investitionen, z. B. 

mit Verweis auf § 24 SGB VIII in Bezug auf den Betrieb von Kindertagesstätten fallen. 

Im Übrigen werden die Kommunen auf den zweiten Halbsatz der Bestimmung 

hingewiesen: „sie [die Gemeinde] darf insbesondere ihre Investitionstätigkeit, für die 
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im Finanzhaushalt eines Vorjahres Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermäch-

tigungen vorgesehen waren, fortsetzen“. § 99 Abs. 2 GemO ermöglicht darüber 

hinaus, dass dann, wenn die Finanzmittel für die Fortsetzung der Investitionstätigkeit 

nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ausreichen, die Gemeinde mit Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde Investitionskredite bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung 

des Vorjahres festgesetzten Investitionskredite aufnehmen darf. Überdies gilt gem. 

§ 103 Abs. 3 GemO die Investitionskreditermächtigung eines Haushaltsjahres weiter, 

bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen, d.h. öffentlich bekannt-

gemacht worden ist. Weitere Erläuterungen zur vorläufigen Haushaltsführung finden 

sich z. B. im Kommentar zu § 99 GemO in „Praxis der Kommunalverwaltung.“  

 

b) Investitionen bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit 

Auch bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit sind Investitionen möglich. Sofern zur 

Finanzierung dieser Investitionen Investitionskredite (§ 103 GemO) aufgenommen 

werden müssen, kann die Aufnahme auch bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit 

ausnahmsweise genehmigt werden. Dies leitet sich u. a. aus Nr. 4.1.3.1 der VV zu 

§ 103 GemO und in Anlehnung an § 25 Abs. 2 Nr. 3, 2. Alternative LFAG ab. 

Insbesondere für Investitionen in Kindertagesstätten lässt sich aus § 24 SGB VIII 

aufgrund des Anspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen eine rechtliche 

Verpflichtung zur Bereitstellung entsprechender Plätze herleiten, auch in jenen Fällen, 

in denen es sich um einen Ersatzbau handelt, der ohne Zuweisungen finanziert wird. 

 

c) Zweckzuweisungen 

Kommunen mit einem unausgeglichenen Haushalt, die Zweckzuweisungen 

beantragen, haben darzulegen, wie sie ihren Eigenanteil an den Gesamtkosten der 

Maßnahmen sowie die Folgekosten dauerhaft, zumindest über die Nutzungsdauer des 

Vermögensgegenstandes, auskömmlich refinanziert. Auskömmlich ist eine 

Finanzierung, wenn sie grundsätzlich ohne die zukünftige Aufnahme von 

Liquiditätskrediten zur Zahlung insbesondere des Schuldendienstes von Investitions-

krediten auskommt. Hierzu hat der Antragsteller der Aufsichtsbehörde ein schlüssiges 

Konzept vorzulegen. Auch hier können zukünftige Einnahmen eine entsprechende 

Grundlage bieten.  

Dabei liegt es immer im Interesse der Kommunen und des Landes, dass die Zugänge 

zur vielfältigen Förderkulisse des Landes offen bleiben. 



9 

d) Rentierliche Investitionen 

Soweit eine kommunale Gebietskörperschaft eine Finanzierung mit Investitions-

krediten für Maßnahmen vorsieht, welche nach einer Lebenszykluskostenrechnung in 

einem Zeitraum von höchstens 15 Jahren eine geprüfte wirtschaftliche Rentabilität 

erwarten lassen, können die entsprechenden Investitionskredite die dauernde 

Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaft wegen der Rentabilität nicht 

gefährden. Entsprechende Investitionskredite sind deshalb grundsätzlich 

genehmigungsfähig, unabhängig davon, ob solche Maßnahmen im Rahmen von 

Pflichtaufgaben oder anderen Aufgaben erfolgen. Eine rentierliche Investition liegt vor, 

wenn über die Nutzungsdauer der Maßnahme ein Überschuss der erzielten 

Einnahmen gegenüber den mit der Investition verbundenen Ausgaben erwirtschaftet 

wird. Eine rentierliche Investition kann auch dann vorliegen, wenn über die 

Nutzungsdauer der Maßnahme die maßnahmenbezogenen Ausgaben geringer sind 

als die Ausgaben ohne die Maßnahme. Die jeweiligen Ausgaben können auch den 

Schuldendienst umfassen, falls die Maßnahme teilweise oder ganz mit Fremdkapital 

(Investitionskredite) finanziert wird. 

 

Ausnahmen 

 

Ausnahmen vom Gebot des Haushaltsausgleichs sind in § 93 Abs. 4 GemO nicht 

vorgesehen. Diesbezüglich sowie hinsichtlich der Ausführungen zu den Zweck-

zuweisungen entspricht es selbstredend der Lebenserfahrung, dass es unvorher-

sehbare, kaum steuerbare Situationen geben kann, in denen im Haushaltsvollzug das 

Gebot des Haushaltsausgleichs nicht erfüllt werden kann (Naturkatastrophen, 

Großschadensereignisse usw.). In solchen Einzelfällen sind von der Aufsichtsbehörde 

gleichwohl strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage 

anzulegen. 
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INFA - Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH, Ahlen

3. Workshop zur Strategie „AWB 2030+“

Arbeitskreis Abfallwirtschaft

AWB Kreis Ahrweiler

21. April 2023
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Agenda

 Einführung / Rückblick auf die ersten beiden Workshops

Geplante Biogutbehandlungsanlage

Übernahme der Bioabfallsammlung 

 Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept (neue Themen)

Weitere Forderungen aus dem KrWG

• Stärkung Vorbereitung zur Wiederverwendung

• Flächendeckende Alttextilien-Erfassung

• Pflichtbiotonne

Fortentwicklung des Organisationsrahmens: Überführung in eine AöR

 Weiteres Vorgehen
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Geplante Bioabfallbehandlungsanlage (Input Hurtenbach)

 Projektstand

Arbeitstitel „Biogut-Hof Auf dem Scheid“

Ziel: Erzeugung von Energie und Kompost

Projekt befindet sich in der Vorplanung

 Bereits ca. 0,5 Mio. € in die Planung investiert

 Planungsauftrag über Investition von 3,5 Mio. € vergeben 
(Fa. PBO)

 Input: 40.000 t Bioabfall aus Biotonne 
(Kreis Ahrweiler und ZV REK)

 Einbindung Werksausschuss und Nachbarn durch 
Workshop geplant

Herausforderung: AWB wird Produzent von 
Energie und RAL-zertifiziertem Kompost!
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Übernahme Bioabfallsammlung 

 Frage: Kann nach PPK, Rest- und Sperrabfallsammlung auch die Bioabfallsammlung 
kommunalisiert werden?

 Ausgangspunkt für ein Kurzgutachten der INFA (8/22) auf Basis folgender Annahmen

Moderater Anstieg der Bioabfallmenge (1 – 2%)

3 Varianten zu den Sammelkosten (Sz. II = derzeitige Leistung des Drittanbieters)
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Übernahme Bioabfallsammlung 

 Abschätzung der Entsorgungskosten bis 2024 (INFA 8/22)
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Übernahme Bioabfallsammlung 

 Vergleich der Szenarien mit dem Marktpreis (INFA 8/22)
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Übernahme Bioabfallsammlung

 Das Kurzgutachten der INFA kommt daher zu folgendem Ergebnis

Geringfügige wirtschaftliche Effekte aber

Große nichtmonetäre und strategische Vorteile wie z. B. 
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Übernahme Bioabfallsammlung (Input Hurtenbach)

 Projektstand

Ausschreibung von 10 Abfallsammelfahrzeugen, die turnusgemäß anstehen, ist 
angestoßen 

Es werden weitere Fahrzeuge für die Biosammlung benötigt (Anzahl wird derzeit 
errechnet)

Start der Sammlung ist der 1.1.2025 (= endgültiges Vertragsende mit Remondis)

Bei Lieferengpässen bei den Fahrzeugherstellern wurden bereits Kontakte zu 
Fahrzeugverleihern und Nachbarkreisen aufgenommen
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Agenda

 Einführung / Rückblick auf die ersten beiden Workshops

Geplante Biogutbehandlungsanlage

Übernahme der Bioabfallsammlung 

 Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept (neue Themen)

Weitere Forderungen aus dem KrWG

• Stärkung Vorbereitung zur Wiederverwendung

• Flächendeckende Alttextilien-Erfassung

• Maßnahmen zur Sicherung von Wertstoffen aus Sammelsystemen (Zero-
Waste-Management)

Fortentwicklung des Organisationsrahmens: Überführung in eine AöR

 Weiteres Vorgehen
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Anforderungen aus dem KrWG

 Themen für Abfallwirtschaftskonzept durch KrWG:

Entsorgungssicherheit

Anreize zur Vermeidung

Abfallberatung

Stärkung der Vorbereitung zur Wiederverwendung

Flächendeckende Alttextilien-Erfassung

Verbesserung der Bioabfallqualität und -quantität
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Anforderungen aus AWP RP

 Anforderungen Abfallwirtschaftsplan RP (11/2022)
Zentrale konkrete Anforderungen

• Stärkung der Abfallvermeidung und der Wiederverwendung für Klima- und Ressourcenschutz

• Absenkung recyclingfähiger Bestandteile in vermischt anfallenden Abfallfraktionen

• Qualitätssicherung des Recyclings

• Begrenzung des Litterings

• Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen

Übergreifende Anforderungen und Handlungsbereiche

• Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

• Abfallvermeidung im öffentlichen Beschaffungswesen

• Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger als Stoffstrommanager

• Verursachergerechte Gebührensysteme

• Umfassende Abfallberatung

• Optimale Vernetzung der Kreisläufe durch alle beteiligten Akteure
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Anforderungen aus AWP RP

 Zielvorgaben Abfallwirtschaftsplan RP (11/2022)
Zielquoten für Siedlungsabfälle
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Anforderungen aus § 6 LKrWG

 Blick auf Entwurf des Leitfadens des Landes RP für Abfallwirtschaftskonzepte (1):

….
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Anforderungen aus § 6 LKrWG

 Blick auf Entwurf des Leitfadens des 
Landes RP für 
Abfallwirtschaftskonzepte (2):

Einige Maßnahmen können nicht oder 
nur sehr schwer vom AWB organisiert 
werden, z.B.

 Maßnahmen und Prüfaufträge im 
Bereich mineralische Bauabfälle

» Kommunen als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger

» Kommunen als Bauherr

» Kommunen – Stadtplanung

 Maßnahmen und Prüfaufträge im 
Bereich der Sicherstellung 
ausreichender Deponiekapazitäten
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Anforderungen aus dem KrWG

 Stärkung der Vorbereitung zur Wiederverwendung

Ziel: Weniger Sperrabfall durch Wiederverwendung von Gebrauchsgegenständen

 Aber: Nur 5,5 % des SM wieder nutzbar (aktuelle Analyse im Kreis Ahrweiler)

Status Quo: 

 Bei Online-Anmeldung muss jeder Anmeldende aktiv anklicken, dass geprüft wurde, ob nicht 
eine Abgabe zur Wiederverwendung (z. B. über Verschenk-Portale) möglich ist

 Bei telefonischen Anmeldungen von Sperrabfall werden die Anrufenden alle darauf hingewiesen

Eine „schonende Sperrabfallsammlung“ (z. B. mit einem mitfahrenden LKW mit 
Ladebordwand) ist nicht geplant, da aktuelle Sortieranalyse keine gesteigerte 
Notwendigkeit aufzeigt (siehe oben)

Die Option der Einrichtung eines Sammelpunktes an den Wertstoffhöfen für gut 
erhaltene/funktionsfähige Gebrauchsgegenstände behält sich der AWB vor 
(Gebrauchtmarkt); wird aber als nicht dringlich eingeschätzt (s.o.)
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Ergebnis der Sortieranalyse

 Zusammensetzung des Restabfalls (Analyse von 2022/23)

(Input Hurtenbach)

Hausmüllmenge 2022 12.865,67  

%-ual Menge Kosten/t Erlöse/t Wert

Papier, Pappe, Kartonage 7,3% 939,19       164.358,92 € 75.135,51 €   239.494,43 €    

Glas 2,2% 283,04       49.532,83 €   -  €              49.532,83 €      

Kunststoffe 4,4% 566,09       45.287,15 €   -  €              45.287,15 €      

Metalle 2,0% 257,31       45.029,84 €   83.626,85 €   128.656,69 €    

Verbunde 6,1% 784,81       62.784,46 €   -  €              62.784,46 €      

Organik 23,6% 3.036,30    531.352,13 € 303.629,79 €- 227.722,34 €    

Mittel-/Feinmüll 8,9% 1.145,04    -  €              -  €              -  €                  

Sonstiges 45,4% 5.853,88    -  €              -  €              -  €                  

12.865,67  898.345,34 € 144.867,43 €- 753.477,90 €    

Fehlwürfe im Restmüll
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Ergebnis der Sortieranalyse

 Organikpotential des Restabfalls (Analyse von 2022/23)

(Input Hurtenbach)
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Anforderungen aus dem KrWG

 Flächendeckende Alttextilien-Erfassung

Ziel: Weniger Alttextilien im Restabfall

Status Quo: 

 Abfallanlagen AWB: Altkleidercontainer DRK werden weiter ausgebaut

 Im ganzen Kreisgebiet stehen eine Vielzahl an Altkleidercontainern von gemeinnützigen und 
gewerblichen Sammlern (z. Z. 64 Container), die beim AWB gemeldet sind und weitere 
ungezählte Standplätze privater Sammler bei 4.5

Das Aufstellen weiterer Container ist daher nicht geplant

Für den Fall eines Totalausfalls der freiwilligen Sammlungen durch Wegfall der 
Geschäftsgrundlage (Weltmarkt) bietet der AWB die Abgabemöglichkeit an den 
Wertstoffhöfen an
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Anforderungen aus dem KrWG

 Verbesserung der Bioabfallqualität

Ziel: Weniger Verschmutzungen im Bioabfall 

Status Quo: 

 Bioabfallverordnung schreibt strenge Grenzen für Störstoffe / Fehlwürfe vor (< 3 Gew. %)

 Einhaltung muss durch den AWB gesteuert und sichergestellt werden

 Insbesondere auch wegen geplanter (eigener) Anlage zielführend

Alle möglichen Hebel sind in Bewegung zu setzen, um dies sicher zu stellen (über die 
gesamte Kette: Bürger:innen, Behälter, Beratung, Sammlung und Transport…)

Ergebnisse einer aktuellen Sortieranalyse zu Bioabfall liegt vor (vgl. nächste Seite)
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Ergebnisse der Bioabfallanalyse

 Verbesserung der Bioabfallqualität

(Input Hurtenbach)
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Anforderungen aus dem KrWG

 Reduzierung der Restabfallmenge

Ziel: Weniger wertvolle Ressourcen im Restabfall verschwenden (Zero-Waste-Ansatz)

Status Quo: 

 Ergebnisse der aktuellen Sortieranalyse Restabfall liegen vor (s.v.)

 Potenziale sind derzeit nicht gehoben, Bemühungen der Vergangenheit sind rückläufig

Alle möglichen Hebel sind in Bewegung zu setzen, um dies zu verbessern (über die 
gesamte Kette: Bürger:innen, Behälter, Beratung, Sammlung und Transport, 
Gebühren…), z. B. durch

 höhere Leerungsgebühren Restabfalltonne (BEHG)

 Reduzierung Mindestleerungszahl auf 4 Leerungen p.a.

 Einführung Pflichtbiotonne für Eigenkompostierer (50%-reduzierte Größe, min 60 Liter)

 Einführung der 60er-RA-Tonne für 1-Personenhaushalte
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Anforderungen aus dem KrWG

 Exkurs zur Pflichtbioabfalltonne

Auszug AWP RP

 Auch im Falle der Eigenkompostierung hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger grundsätz-
lich eine Biotonne …für den betreffenden Haushalt vorzusehen. Zwar ist ein privater Haushalt nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG für Abfälle, die im Wege der Eigenkompostierung tatsächlich verwertet 
werden, nicht überlassungspflichtig. Nach aller Lebenserfahrung fallen aber in der Regel im 
Rahmen der privaten Lebensführung auch solche Bioabfälle an, deren Eigenkompostierung aus 
sachlichen Gründen ausscheidet und die folglich getrennt überlassen werden müssen. Diese 
Vermutung ist allenfalls im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände widerlegbar.

 Vor diesem Hintergrund soll der Nachweis einer Eigenverwertung nicht zur vollständigen Befreiung 
von der Biotonnensammlung führen. Vielmehr wird in diesen Fällen empfohlen, das spezifische 
Biotonnenvolumen (Liter/Einwohner und Woche) und damit die Gebührenbelastung angemessen 
zu reduzieren. Somit gilt für Rheinland-Pfalz im Regelfall nicht die Devise entweder Biotonne oder 
Eigenkompostierung, sondern sowohl Biotonne als auch optional Eigenkompostierung. 

Erste örE in RP planen, dies in der Satzung umzusetzen
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Anforderungen aus dem KrWG

 Pflichtbiotonne für Eigenkompostierer

Weniger wertvolle Ressourcen im Restabfall verschwenden (Zero-Waste-Ansatz)

Finanzielle Entlastung der Biotonnennutzer

 Ca. 130.000 € p.a. weniger Aufwand für Entsorgung RA-Tonne (Sammelkosten + Entsorgung)

 Mehrkosten Gefäße: ca. 20.000 € p.a. Afa und Behälterdienst

 Mehrkosten Sammlung: ca. 25.000 € p.a.

Gewinnung zusätzlicher Mengen für Vergärungsanlage (Gasertrag)

 Ca. 500 t mehr Bioabfall
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Agenda

 Einführung / Rückblick auf die ersten beiden Workshops

Geplante Biogutbehandlungsanlage

Übernahme der Bioabfallsammlung 

 Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept (neue Themen)

Weitere Forderungen aus dem KrWG

• Stärkung Vorbereitung zur Wiederverwendung

• Flächendeckende Alttextilien-Erfassung

• Pflichtbiotonne

Fortentwicklung des Organisationsrahmens: Überführung in eine AöR

 Weiteres Vorgehen
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Anforderungen an die Organisation

 Der AWB ist durch die Rekommunalisierung seit 2016 gewachsen (von 35 auf 90 
Mitarbeitende) Kommunalisierung und Biovergärungsanlage bedeuten Zuwachs von ca. 30 
Personen  AWB perspektivisch ca. 120 Mitarbeitende, d. h. 0,93 MA/1.000 EW

Vergleich REK: RSAG 1,08 MA/1.000 EW, bonnorange 1,45 MA/1.000 EW

 Der AWB hat sich gegenüber Gewerbekunden geöffnet und intensiv in Digitalisierung investiert

 Der AWB wird (spätestens) durch den Betrieb der Bioabfallbehandlungsanlage zu einem 
Anbieter von Energie (Strom, Gas) und Düngemittel (Kompost)

 Der AWB muss sich mit allen Themen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen (Clean Vehicle 
Direktive, Green Deal, SDGs) und diese umsetzen (Klimaneutralität, E-Mobilität etc.)

 Der AWB muss zukünftig intensiver kooperieren und die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichsten Akteuren suchen

 Diese großen Herausforderungen lassen sich besser in einer flexibleren 
Organisationsform erreichen – am besten in einer AöR!
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Beispiele für AöR

 Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied 

Gegründet 2020 aus der Kreisverwaltung heraus (AöR ist 100 %ige Tochter des Kreises)

Hintergrund: Rückübertragung von Teilaufgaben vom Zweckverband Rheinische 
Entsorgungskooperation auf den Landkreis Neuwied

Ca. 130 Mitarbeitende

Betrieb von drei Wertstoffhöfen, einer Mechanisch-Biologischen-Abfallbehandlungsanlage, 
zwei Deponien sowie einem Fuhrpark zur Einsammlung der Abfälle

Landrat Hallerbach: „Die Zuständigkeit und Verantwortung der politischen Gremien über 

den Verwaltungsrat sowie den Kreistag wird auch künftig gewährleistet sein. Mit der 

Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts ist also ausdrücklich keine Privatisierung der 

Neuwieder Abfallentsorgung verbunden - im Gegenteil: Sie ist Ausdruck und Fortsetzung 

für eine erfolgreiche Kommunalisierung.“
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Beispiele für AöR

 Abfallwirtschaft Rhein-Sieg-Kreis

2014 wurde das operative Geschäft des Kreisunternehmens in eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts umgewandelt und heißt von nun an RSAG AöR 

1983 Start mit der Gründung der Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH 
(RSAG); danach mehrere Umbenennungen, GmbH-Ausgründungen und Beteiligungen 
(u. a. REK)

AöR betreut 19 Städten und Gemeinden mit rund 600.000 Einwohnern und gut 11.000 
Kunden in Handel, Industrie und Gewerbe

Im Unternehmensverbund arbeiten rund 650 Personen an acht verschiedenen 
Standorten in den Geschäftsfeldern Technik, Logistik, kaufmännische Verwaltung, 
Gebührenveranlagung, Recht, Unternehmenskommunikation, Marketing und Vertrieb 

Betrieb der Entsorgungsanlagen Swisttal und Eitorf, dem Wertstoffhof Troisdorf sowie 
des Entsorgungs- und Verwertungsparks Sankt Augustin
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Beispiele für AöR

 bonnorange AÖR

Seit dem 1. Januar 2013 ist bonnorange AöR als kommunales 
Entsorgungsunternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts

Davor Amt für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Teil der Verwaltung der Stadt Bonn. 

Leistungen: Abfallsammlung und -beratung, Straßenreinigung sowie Winterdienst.

4 Geschäftsbereichen: Stadtreinigung, Abfallwirtschaft, Werkstatt und Verwaltung.

475 Mitarbeiter*innen

Abfuhr von Sperrabfall, Bio-, Papier- und Restabfallbehältern sowie Betrieb von 2 
Wertstoffhöfen.

Für das Jahr 2020 wurde ein Klimaschutznachweis für bonnorange erstellt.
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Beispiele für AöR

 Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal (Abwasser)

Novum in Rheinland-Pfalz: Zwei Verbandsgemeinden gehen in der 
Abwasserentsorgung gemeinsame Wege 

Die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal gründeten hierfür eine gemeinsame 
Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR), die zum 1. Januar 2009 in Kraft trat

Unter dem Namen „Entsorgungs- und Servicebetrieb Bad Breisig/Brohltal“ wird seit 
2009 die Betriebsführung für das Abwasserbeseitigungswerk der Verbandsgemeinde 
Bad Breisig von der Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal in Niederzissen
wahrgenommen

16 Mitarbeitende

Aufgaben: Unterhaltung Kläranlagen / Kanalnetz und Bereitschaftsdienst
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Gegenüberstellung von Organisationsformen

Bereich Eigenbetrieb AöR GmbH

Rechtsgrundlage EigBetrVO KomAnstVO GmbHG

Rechtspersönlichkeit Keine Eigene Rechtspersönlichkeit Eigene Rechtspersönlichkeit

Organe Betriebsausschuss Verwaltungsrat Gesellschafterversammlung

Leitung Betriebsleiter Vorstand Geschäftsführer

Kostenrechnung Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Bilanz nach HGB

Tariflicher Geltungsbereich TVöD
i.d.R. TVöD (wenn Mitglied im 

AG-Verband)
Je nach 

Aufgabenschwerpunkt
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Gegenüberstellung von Organisationsformen

Bereich Eigenbetrieb AöR GmbH

Arbeitsqualität
Unabhängig von der Rechts- / Organisationsform, insbesondere Einfluss durch fachliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den 

verfügbaren Ressourcen (personell, maschinell, finanziell), übergreifende Vorgaben technischer Regelwerke und Stand der Technik

Führung und 
Organisation

Durch transparente Zuordnung von Budget Anreiz zur Leistungssteigerung, 
infolge Bestreben nach Optimierung und Wirtschaftlichkeit

Durch privatwirtschaftliches Streben hohe 
Wirtschaftlichkeit, flexible privatrechtliche 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Steuerung und 
Kontrolle

Direkter Durchgriff (disziplinarisch, organisatorisch) durch 
Hauptverwaltungsbeamten als oberster Dienstherr, 

Durchsetzung aller Interessen des Trägers durch fehlende 
Eigenständigkeit der Einheit, weitreichende Regelungen 

durch DA und DV möglich

Durch eigene Rechtspersönlichkeit der Einheit
nur über Verwaltungsrat

Durch eigene Rechtspersönlichkeit der 
Einheit nur über Gesellschafterversammlung

Betriebswirtschaft

Durch Abgrenzung des Budgets und Transparenz klare 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Anreiz für 

wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch finanziellen 
Gestaltungsspielraum

Durch wirtschaftliche Eigenständigkeit hoher 
Anreiz zur wirtschaftlichen 

Leistungserbringung, Mehrwertsteuerpflicht bei 
Tätigkeiten gegenüber der Kommune, wenn 
keine Aufgabenübertragung mit befreiender 

Wirkung

Durch wirtschaftliche Eigenständigkeit hoher 
Anreiz zur wirtschaftlichen 

Leistungserbringung, ABER: 
Mehrwertsteuerpflicht gegenüber der 

Kommune

Vorgeschriebene 
Organe

Betriebsausschuss mit teilweise weitreichenden 
Kompetenzen

Verwaltungsrat mit kommunaler Beteiligung
Gesellschafterversammlung mit kommunaler 

Beteiligung 

Gesamtergebnis
Wie optimierter Regiebetrieb, aber für breiteres

Aufgaben-spektrum und größere Einheiten geeignet

Für große Einheiten mit einer breiten 
Zusammensetzung und / oder hohem 

Finanzbedarf

Für große Einheiten mit hohen 
Investitionssummen (steuerliche 

Abschreibungen) oder 
privatwirtschaftlichem 
Endkundengeschäft
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Veränderungen bei einer AöR

 Entwicklung und Anwendungsbereich der AöR in Deutschland

 Einführung der Organisationsform Mitte der 1990er Jahre als öffentlich-rechtliches Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit

» Verwendung für wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Bereiche ausdrücklich zugelassen

» Bedarf eines wichtigen Interesses

» Kann hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen (Anschluss- und Benutzerzwang, 
Nutzungsgebühren, Dienstherrnfähigkeit)

 Weitgehender Einzug in die Ländergesetzgebung

 Weiterentwicklung der Trägerschaft 

» Interkommunale Zusammenschlüsse mehrerer Kommunen 

» Bildung eines „gemeinsamen Kommunalunternehmens“

 Übertragbarkeit sowohl von Pflichtaufgaben, als auch von freiwilligen Leistungen der 
Daseinsvorsorge
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Veränderungen bei einer AöR

 Organisation einer AöR (§§ 86a, 86b GemO RP + §§ 28-38 EigAnVO RP)

 Führung durch den Vorstand

» Trägt unternehmerische Verantwortung für laufendes Geschäft

» Befristetes (verlängerbares) Beschäftigungsverhältnis mit frei verhandelbarer Vergütung

» Gliederung in verschiedene Sparten möglich

» Dienstherreneigenschaften (kann Beamte beschäftigen)

» Berichtspflichten ähnlich wie Eigenbetrieb

 Kontrolle durch den Verwaltungsrat

» Durch den Kreistag gewählte Mitglieder, aber nicht an Mandat geknüpfte Zugehörigkeit

» Tagt in nichtöffentlicher Sitzung

» Je nach Befugnissen wird der Kreistag nicht mehr beteiligt (allerdings Zustimmungsvorbehalt 
in speziellen Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung)

» Bestellt den Vorstand, stellt Jahresabschluss fest, genehmigt Wirtschaftsplan
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Veränderungen bei einer AöR

 Haushaltswesen einer AöR

 Entspricht der des Eigenbetriebs

 Kann (und soll) Rücklagen bilden

 Fremdkapital nur in angemessenem Verhältnis zum Eigenkapital

» Gewährträgerhaftung sichert Verluste ab

» Anstaltslast gewährleistet Finanzausstattung

 Wirtschaftsplan bestehend aus

» Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenplan und Stellenübersicht

 Berichtspflicht zur Finanzmittelentwicklung

» Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht

 Keine Steuerpflicht bei hoheitlicher Tätigkeit
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Veränderungen bei einer AöR

 Gegenüber der heutigen Rechtsform ergäben sich bei einer AöR folgende 
Unterschiede

Eigene Rechtspersönlichkeit

Verwaltungsrat anstatt Werksausschuss (kann aber deckungsgleich gebildet werden)

Werkleiter wird Vorstand mit 5-jähriger Bestellung

 Unverändert bleiben

Geltung des TVöD

Einflussnahme der Kreisorgane 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Eigener Stellenplan
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Veränderungen bei einer AöR

 Vorteile einer AöR

Öffentlich-rechtliche „Mischform“ aus GmbH und Eigenbetrieb

Wichtig: Gewinn von Flexibilität da eigene Rechtspersönlichkeit

Sicherung des kommunalen Einflusses 1:1 gewährleistet

Gewährleistung der privatwirtschaftlich orientierten Unternehmensführung

Hoher Grad an Gestaltungsmöglichkeiten

Verschiebung von Kompetenzen (Kontrolle vs. Eigenständigkeit) möglich

Erbringung von Beistandsleistungen an Kreis im Katastrophenfall werden 
abrechnungsfähig

Breite Abdeckung möglicher Aufgabenübertragungen

Hoher Grad an unternehmerischer Eigenständigkeit möglich
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Agenda

 Einführung / Rückblick auf die ersten beiden Workshops

 Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept (neue Themen)

 Weiteres Vorgehen

Erarbeitung AWK

Zeitplan
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Erstellung AWK (Input Hurtenbach)

AWK wird derzeit erstellt

12.6.2023 Beschluss durch Werksausschuss

Anschließend Anhörung der Verbände

Geplante Verabschiedung am 29.9.2023 im Kreistag

Winter 2023 Grundsatzbeschluss Gründung AöR im Kreistag

Sommer 2024 Satzungsbeschlüsse im Kreistag

1.1.2025 Start als AöR mit Start der Sammlung der Bioabfälle (30 
Jahre nach Start des Eigenbetriebs)

1.1.2028 Inbetriebnahme Bioabfallvergärungsanlage
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0Herzlichen Dank!

Prof. Dr.-Ing. Klaus Gellenbeck
INFA – Institut für Abfall, Abwasser
und Infrastruktur-Management GmbH
Beckumer Straße 36
D-59229 Ahlen

+49 2382 964-501
gellenbeck@infa.de 

gellenbeck@fh-muenster.de
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